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Teil 4: Betriebsprüfung – was nun?

Prüfungsschwerpunkte –
Ort der Betriebsprüfung – Betriebsbesichtigung

Steuer-News
von Hon.-Prof. Univ.-Doz. Dr. Reinhard Schwarz

I
m vierten Teil* der Beitragsreihe
werden die möglichen Prüfungs-
schwerpunkte sowie die Möglichkei-

ten, wo die Betriebsprüfung stattfinden
soll, dargestellt. Zudem soll ein
Überblick gegeben werden, wie eine Be-
triebsbesichtigung abläuft.

Welche Prüfungsschwer-
punkte  werden meist gelegt?
Die Prüfungshandlungen hängen vom je-
weiligen Prüfer und von den im Rahmen
der Planung gewählten Schwerpunkten
ab. Beliebte Prüfungsgebiete sind die
Umsetzung und Befolgung von Gesetzes-
änderungen, Verflechtungen der betrieb-
lichen mit der privaten Sphäre im Be-
reich der Einkommensteuer, die Ord-
nungsmäßigkeit der Buchführung im en-
geren Sinn, Kassenprüfungen nach der
Kassenrichtlinie, Umgründungen sowie
die Umsatzsteuer. Seit 1.1.2003 werden
Lohnsteuer-, Sozialversicherungs- und
Kommunalsteuerprüfungen durch ein
Prüforgan der Finanzverwaltung oder des
Sozialversicherungsträgers im Rahmen
der GPLA durchgeführt.
Aufgrund der elektronisch zur Verfügung
gestellten Unterlagen und einer profes-
sionellen Prüfsoftware der Finanz ist es
dem Prüfer aber vordergründig auch
möglich, die Ordnungsmäßigkeit der
Buchhaltung, Richtigkeit der Aufzeich-
nungen und vollständige Erfassung aller
Geschäftsvorfälle zu prüfen. Zeigen sich
Schwächen oder werden Aufzeichnungs-
lücken oder fehlerhafte Abläufe festge-
stellt, kommt es zu intensivierten Prü-
fungshandlungen. Dazu kann es neben
Beleganforderungen und Auskünften
auch zur Anforderung von Verträgen oder
Gutachten kommen. 

Sollten sich die Mängel nicht klären las-
sen und die Aufzeichnungen folglich un-
richtig sein oder formelle Mängel auf-
weisen, kommt es zu einer Schätzung.
Daraus ergeben sich auch finanzstraf-
rechtliche Konsequenzen.

Wo findet die
 Betriebsprüfung statt?
Grundsätzlich hat die Betriebsprüfung in
den Räumen der Apotheke stattzufinden,
wenn die Prüfung in der Apotheke jedoch
nicht möglich oder nicht zumutbar ist,
kann diese auch in den Räumlichkeiten
des Steuerberaters oder im Amt abgehal-
ten werden.
Sollte die Betriebsprüfung in den Räu-
men der Apotheke stattfinden, müssen
dem Prüfer ein geeigneter Raum sowie
die notwendigen Hilfsmittel (z.B. Tele-
fon, Stromanschluss) unentgeltlich zur
Verfügung gestellt werden. 
Sollte die Betriebsprüfung in den Räum -
lichkeiten des Steuerberaters oder im Fi-
nanzamt durchgeführt werden, wird zu
Beginn oder während der Prüfung jeden-
falls eine eingehende Betriebsbesichti-
gung stattfinden, damit sich das Prü-
fungsorgan auch ein Bild vor Ort machen
kann.

Was passiert bei einer
 Betriebsbesichtigung?
Im Zuge der Betriebsbesichtigung ver-
schafft sich der Prüfer die Kenntnis des
wirtschaftlichen Geschehens im Betrieb.
Der Prüfer hat während der Prüfung je-
derzeit das Recht, alle Räume der Apo-
theke sowie andere Betriebsräume zu be-
sichtigen, und er kann eine Besichtigung
so oft durchführen, wie er sich veranlasst
sieht, Fragen zu klären. Es besteht sogar

per Gesetz ein Anspruch darauf
(§ 141 Bundesabgabenordnung). Der
Rundgang durch die Apotheke darf daher
nicht verweigert werden, da ansonsten
der Apotheker seiner Mitwirkungspflicht
nicht nachkommt.
Die Teilnahme des Steuerberaters an der
Betriebsbesichtigung kann für den Apo-
theker durchaus sinnvoll sein, wenn di-
rekt steuerliche Themen angesprochen
werden.
Im Zuge der Betriebsbesichtigung wird
zudem unter anderem genau überprüft,
ob sich die bilanzierten Anlagengegen-
stände auch in der Apotheke befinden.
Auch das Vorhandensein der geringwer-
tigen Wirtschaftsgüter (Gegenstände mit
mehr als 400 Euro netto Anschaffungs-
kosten), die zur Gänze Betriebsausgaben
darstellen, kann überprüft werden. Darü-
ber hinaus sind weitere Prüfungshand-
lungen möglich.
Der Prüfer darf allerdings die Privatwoh-
nung des Apothekers grundsätzlich nicht
betreten, außer in der Privatwohnung be-
findet sich auch ein Arbeitszimmer. Auch
in die Privatkonten darf der Prüfer keine
Einsicht nehmen, außer es gehen bspw.
betriebliche Zahlungen ein und aus.
Treten allerdings Fragen zur Abgrenzung
der betrieblichen von der privaten Sphä-
re des Apothekers auf, so kann unter Um-
ständen die Besichtigung der Wohnräu-
me vorteilhaft sein und wesentlich zur
Klärung der Fragen beitragen.

Hon.-Prof. Univ.-Doz. 

Dr. Reinhard Schwarz

Steuerberater in Steyr/Linz/Wien
Steuerkonsulent des Apothekerverbandes

*Teil 1: ÖAZ 12/13, S. 11; Teil 2: ÖAZ 14/13, S. 9; Teil 3:
ÖAZ 16/13, S. 9


